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Thema:

Sitzungskalender 2014 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss beschließt den Sitzungskalender der Stadtverordnetenversammlung
für das Kalenderjahr 2014 gemäß Anlage. 

Anlagen:
Sitzungskalender der SVV 2014 
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Begründung:
Gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat
der Hauptausschuss die Arbeiten der Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Nach § 20
Abs. 3 Geschäftsordnung beschließt der Hauptausschuss den Sitzungskalender für das
folgende Kalenderjahr.

Es wird vorgeschlagen, dass vor der konstituierenden Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 19.06.2014 nur zwei Sitzungsfolgen durchgeführt
werden.

So sind für das Jahr 2014 fünf ordentliche Stadtverordnetenversammlungen vorgesehen,
die jeweils von fünf Sitzungen der Fachausschüsse und des Hauptausschusses
vorbereitet werden. Darüber hinaus ist für den 19.06.2014 die konstituierende Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung vorgesehen, da sie innerhalb von 30 Tagen nach der
Kommunalwahl (25.05.2014) durchgeführt werden muss.
Da die selben Regelungen für die Konstituierung der neuen Ortsbeiräte anzuwenden ist,
wurde der Zeitraum vom 10.06.2014 bis 17.06.2014 dafür eingeplant.
Ebenfalls mit aufgenommen sind die Sitzungen des Ältestenrates.

Der vorliegende Entwurf des Sitzungskalenders 2014 und seiner Ausschüsse
korrespondiert weitestgehend mit den Sitzungen des Kreistages Uckermark.

Unbenommen von der Festsetzung des Sitzungskalenders 2014 bleibt das Recht der
Stadtverordneten, zusätzliche Sitzungen des Hauptausschusses oder der
Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 34 BbgKVerf durchzuführen,
bestehen.
 

Frank Müller
Hauptamtsleiter

Abgestimmt mit:

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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